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Einfacher Bebauungsplan Nr. 72 -Peter-Hecker-Strasse
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Auflagen zum Artenschutz: 
1.  Rodungen von Gehölzen (Bäume, Sträucher, Hecken), welche zur  
     Durchführung des Vorhabens zwingend erforderlich werden, sind  
     vom 01.10. bis 28.02. durchzuführen.  
2.  Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass planungsr elevante Arten  
     sowie sonstige Vogelarten durch Maßnahmen nicht getötet oder beim  
     Fortpflanzungsgeschehen gestört werden.  
 
 Textliche Festsetzungen: 
In den rückwärtigen Grundstücksbereichen sind Nebenanlagen nach § 14 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) zulässig. 
 


